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(54) Einführvorrichtung

(57) Eine Vorrichtung (10) zum Überführen eines
Streifens (18) einer Materialbahn in eine oder innerhalb
einer der Behandlung der Materialbahn, insbesondere
Faserstoffbahn, dienenden Einrichtung umfasst eine
Seilanordnung (20) mit zwei Seilen (22,24), die entlang
eines überwiegend in einer Seilebene liegenden Seilpfa-
des geführt sind und am Anfang dieses Seilpfades eine
Seilschere (26) bilden, in deren Bereich der Bahnstreifen
(18) zwischen die beiden Seile (22,24) einbringbar ist.
Zum Einbringen des Bahnstreifens (18) zwischen die bei-
den Seile (22,24) ist die Seilschere (26) aus der Seile-
bene heraus in Richtung des Bereiches der Materialbahn
bewegbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Überführen eines Streifens einer Materialbahn in eine
der Behandlung der Materialbahn, insbesondere Faser-
stoffbahn, dienenden Einrichtung, mit einer Seilanord-
nung, die zwei Seile umfasst, die entlang eines überwie-
gend in einer Seilebene liegenden Seilpfades geführt
sind und am Anfang dieses Seilpfades eine Seilschere
bilden, in deren Bereich der Bahnstreifen zwischen die
beiden Seile einbringbar ist. Sie betrifft ferner eine Ein-
richtung zur Behandlung einer Materialbahn mit einer sol-
chen Überführvorrichtung. Bei der zu behandelnden Ma-
terialbahn kann es sich insbesondere um eine Papier-,
Karton- oder Tissuebahn handeln. Eine Überführvorrich-
tung sowie eine Bahnbehandlungseinrichtung der ein-
gangs genannten Art sind beispielsweise in der DE 102
59 538 A1 beschrieben.
[0002] Bisher wird der betreffende Einführstreifen, z.B.
Papierstreifen in eine in Querrichtung, d.h. quer zur
Bahnlaufrichtung betrachtet außen liegende Seilschere
eingeschossen. Dazu werden in der Regel Abstechblas-
rohre, Blastische und Leitbleche eingesetzt. Die Zuver-
lässigkeit, mit der der Einführstreifen in eine solche au-
ßen liegende Seilschere eingebracht werden kann,
hängt nun aber stark vom Flächengewicht der Material-
bahn, der Maschinengeschwindigkeit und weiteren Pa-
rametern ab. So müssen insbesondere die Luftdüsen
bzw. die Durchflussmenge stets von neuem beispiels-
weise an die betreffenden Papierparameter angepasst
werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei diesen
herkömmlichen Systemen der Einführstreifen tatsächlich
in die Seilschere gelangt und entsprechend über die
Seilanordnung in der gewünschten Weise in die Behand-
lungseinrichtung eingeführt wird, liegt lediglich bei etwa
50 %.
[0003] Demzufolge können die bisher üblichen Syste-
me in der Regel nicht am letzten Trockenzylinder instal-
liert werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass eine
große Menge an Fetzen in die betreffende Trockengrup-
pe gelangt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Überführvorrichtung sowie eine verbesserte
Behandlungseinrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, bei denen die zuvor genannten Probleme be-
seitigt sind. Dabei soll insbesondere eine möglichst zu-
verlässige Streifenüberführung zwischen den betreffen-
den Abschnitten der Bahnbehandlungseinrichtung, bei-
spielsweise Papiermaschine, sichergestellt sein.
[0005] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung da-
durch gelöst, dass die Seilschere zum Einbringen des
Bahnstreifens zwischen die beiden Seile aus der Seile-
bene heraus in Richtung des Bereiches der Materialbahn
bewegbar ist.
[0006] Anstatt, wie bisher üblich, den Einführstreifen
in die Seilebene zu schieben, werden erfindungsgemäß
die Seile in die Materialbahn bzw. Papierebene gescho-
ben. Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung

getragen, dass die Seile wesentlich einfacher beherrsch-
bar sind als die Materialbahn bzw. das Papier. Aufgrund
der erfindungsgemäßen Ausgestaltung ist eine in hohem
Maße zuverlässige Überführung des Materialbahnstrei-
fens zwischen verschiedenen Abschnitten der betreffen-
den Bahnbehandlungseinrichtung, z.B. Papiermaschi-
ne, sichergestellt. So ist beispielsweise ein sicheres
Überführen zwischen einer mit Luftdruck überführenden
einreihigen Trockengruppe und einer mit Seilen überfüh-
renden zweireihigen Trockengruppe, beispielsweise bei
so genannten "Drystar"-Umbauten möglich. Die erfin-
dungsgemäße Überführvorrichtung ist grundsätzlich je-
doch auch in anderen Abschnitten der betreffenden
Bahnbehandlungseinrichtung, z.B. Papiermaschine,
einsetzbar, z.B. zum Überführen durch Streichaggregate
usw.
[0007] Bevorzugt ist die Seilschere in den Bereich der
Materialbahn verschwenkbar.
[0008] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung
sind die beiden Seile im Bereich der Seilschere jeweils
über eine Rolle geführt und im Bereich dieser beiden
Rollen zur Bildung der Seilschere zusammengeführt.
[0009] Dabei besitzen die beiden im Bereich der Seil-
schere vorgesehenen Rollen vorzugsweise zueinander
parallele Achsen.
[0010] Vorteilhafterweise sind die beiden Seile den
beiden im Bereich der Seilschere vorgesehenen Rollen
jeweils über eine Zuführrolle zugeführt.
[0011] Dabei besitzen die beiden Zuführrollen zweck-
mäßigerweise jeweils eine zu den Achsen der beiden im
Bereich der Seilschere vorgesehenen Rollen senkrechte
Achse.
[0012] Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausfüh-
rungsform laufen die beiden Seile spätestens im Bereich
einer in Seillaufrichtung nach der Seilschere vorgesehe-
nen Umlenkrolle wieder in die Seilebene ein.
[0013] Zum Verschwenken der Seilschere sind zweck-
mäßigerweise die beiden im Bereich der Seilschere vor-
gesehenen Rollen entsprechend verschwenkbar.
[0014] Dabei sind mit den beiden im Bereich der Seil-
schere vorgesehenen Rollen vorteilhafterweise zumin-
dest auch die Zuführrollen entsprechend verschwenk-
bar. Hierbei sind die beiden im Bereich der Seilschere
vorgesehenen Rollen und die Zuführrollen vorzugsweise
um eine gemeinsame Achse verschwenkbar.
[0015] Gemäß einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung
ist mit den beiden im Bereich der Seilschere vorgesehe-
nen Rollen zumindest auch die in Seillaufrichtung nach
der Seilschere vorgesehene Umlenkrolle entsprechend
verschwenkbar. Dabei sind die beiden im Bereich der
Seilschere vorgesehenen Rollen und die in Seillaufrich-
tung nach der Seilschere vorgesehene Umlenkrolle vor-
teilhafterweise um eine gemeinsame Achse ver-
schwenkbar.
[0016] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn mit
den beiden im Bereich der Seilschere vorgesehenen Rol-
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len sowohl die beiden Zuführrollen als auch die in Seil-
laufrichtung nach der Seilschere vorgesehene Umlen-
krolle entsprechend verschwenkbar sind. Dabei sind die
beiden im Bereich der Seilschere vorgesehenen Rollen,
die beiden Zuführrollen und die in Seillaufrichtung nach
der Seilschere vorgesehene Umlenkrolle vorzugsweise
um eine gemeinsame Schwenkachse schwenkbar.
[0017] Bei einer vorteilhaften praktischen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung
ist zumindest die in Seillaufrichtung nach der Seilschere
vorgesehene Umlenkrolle um eine Achse schwenkbar,
die mit den von dieser Umlenkrolle ablaufenden Seilen
fluchtet.
[0018] Eine bevorzugte praktische Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung zeichnet
sich dadurch aus, dass zumindest die beiden im Bereich
der Seilschere vorgesehenen Rollen und die in Seillauf-
richtung nach der Seilschere vorgesehene Umlenkrolle
um eine gemeinsame Achse schwenkbar sind und dass
die gemeinsame Schwenkachse mit den von der Umlen-
krolle ablaufenden Seilen fluchtet.
[0019] Zweckmäßigerweise sind die beiden im Be-
reich der Seilschere vorgesehenen Rollen, die Zuführ-
rollen und die in Seillaufrichtung nach der Seilschere vor-
gesehene Umlenkrolle um eine gemeinsame Achse
schwenkbar, die mit den von der Umlenkrolle ablaufen-
den Seilen fluchtet.
[0020] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die be-
treffenden Rollen so verschwenkbar sind, dass die Seile
stets zumindest im Wesentlichen senkrecht zur Rollen-
achse auf die jeweiligen Rollen auf- und ablaufen.
[0021] Vorteilhafterweise werden bei in den Bereich
der Materialbahn bewegter bzw. verschwenkter Seil-
schere die beiden Seile ausgehend von der Seilschere
schräg zur Seilebene in diese Seilebene geführt. Dabei
werden die beiden Seile vorteilhafterweise über die bei-
den im Bereich der Seilschere vorgesehenen Rollen und
die in Seillaufrichtung nach der Seilschere vorgesehene
Umlenkrolle schräg in die Seilebene geführt.
[0022] Bei einer bevorzugten praktischen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung
sind zumindest die beiden im Bereich der Seilschere vor-
gesehenen Rollen und die in Seillaufrichtung nach der
Seilschere vorgesehene Umlenkrolle auf einem gemein-
samen Schwenkhebel angeordnet und über diesen um
eine gemeinsame Achse verschwenkbar.
[0023] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die
beiden im Bereich der Seilschere vorgesehenen Rollen,
die Zuführrollen und die in Seillaufrichtung nach der Seil-
schere vorgesehene Umlenkrolle auf einem gemeinsa-
men Schwenkhebel angeordnet und über diesen um eine
gemeinsame Achse verschwenkbar sind.
[0024] Bevorzugt fluchtet die Schwenkachse des ge-
meinsamen Hebels mit den von der Umlenkrolle ablau-
fenden Seilen.
[0025] Die betreffenden Rollen können manuell oder
auch anderweitig verschwenkbar sein. Vorteilhafterwei-
se sind die betreffenden Rollen über wenigstens einen

Hydraulikzylinder verschwenkbar. Alternativ oder zu-
sätzlich können sie auch über wenigstens einen Pneu-
matikzylinder verschwenkbar sein. Denkbar ist insbe-
sondere auch ein Verschwenken über Bewegungs-
schrauben usw.
[0026] Bei einer zweckmäßigen praktischen Ausfüh-
rungsform umfasst die Überführvorrichtung einen Scha-
ber, um den der Seilschere zuzuführenden Bahnstreifen
von einem Zylinder oder einer Bespannung der Bahnbe-
handlungseinrichtung abzunehmen.
[0027] Vorteilhafterweise kann die Einführvorrichtung
insbesondere auch wenigstens ein Blasrohr umfassen,
um den der Seilschere zuzuführenden Bahnstreifen von
einem Zylinder oder einer Bespannung der Bahnbehand-
lungseinrichtung abzunehmen.
[0028] Bevorzugt ist die Seilschere in eine solche Po-
sition bewegbar bzw. verschwenkbar, dass der von ei-
nem Zylinder oder einer Bespannung der Bahnbehand-
lungseinrichtung abgenommene Bahnstreifen unter-
stützt durch die Schwerkraft in die Seilschere gelangt.
[0029] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn die
Einführvorrichtung wenigstens eine Blasdüse umfasst,
um den von einem Zylinder oder einer Bespannung der
Bahnbehandlungseinrichtung abgenommenen Bahn-
streifen der Seilschere zuzuführen.
[0030] Alternativ oder zusätzlich kann die Überführvor-
richtung insbesondere auch wenigstens eine Rutsche
umfassen, um den von einem Zylinder oder einer Be-
spannung der Bahnbehandlungseinrichtung abgenom-
menen Bahnstreifen der Seilschere zuzuführen. Dabei
ist als Rutsche zweckmäßigerweise eine beblasene Rut-
sche vorgesehen.
[0031] Die erfindungsgemäße Einrichtung zur Be-
handlung einer Materialbahn und insbesondere Faser-
stoffbahn, zeichnet sich dadurch aus, dass sie wenig-
stens eine erfindungsgemäße Überführvorrichtung um-
fasst.
[0032] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Bahnbehandlungseinrichtung wird
der der Seilschere zuzuführende Bahnstreifen von einem
Trockenzylinder abgenommen.
[0033] Bei einer vorteilhaften alternativen Ausfüh-
rungsform wird der der Seilschere zuzuführende Bahn-
streifen von einer Bespannung abgenommen.
[0034] Bevorzugt liegt die Seilebene aus der heraus
die Seilschere in Richtung des Bereiches der Material-
bahn bewegbar ist, auf der Führerseite.
[0035] Vorteilhafterweise sind die beiden Seile im An-
schluss an die in Seillaufrichtung nach der Seilschere
vorgesehene Umlenkrolle einer gebohrten Leitwalze
oder Saugwalze zugeführt. Dabei besitzt die gebohrte
Leitwalze bzw. Saugwalze zweckmäßigerweise wenig-
stens eine Seilrille.
[0036] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung näher erläutert.
[0037] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt in sche-
matischer Darstellung einen Teil einer Trockenpartie ei-
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ner Papiermaschine mit zugeordneter Überführvorrich-
tung 10. Es sind ein oben liegender Trockenzylinder 12
und zwei gebohrte Leitwalzen oder Saugleitwalzen 14,
16 zu erkennen. Dabei ist in Bahnlaufrichtung L betrach-
tet die Saugleitwalze 14 vor und die Saugleitwalze 16
nach dem Trockenzylinder 12 angeordnet.
[0038] Die der Trockenpartie zugeordnete Überführ-
vorrichtung 10 dient im vorliegenden Fall der Überfüh-
rung eines Streifens 18 der Material- bzw. Papierbahn
von dem oben liegenden Trockenzylinder 12 auf die un-
ten liegende Saugleitwalze 16.
[0039] Die Einführvorrichtung 10 umfasst eine Seilan-
ordnung 20 mit zwei Seilen 22, 24, die entlang eines über-
wiegend in einer Seilebene liegenden Seilpfades geführt
sind und am Anfang dieses Seilpfades eine Seilschere
26 bilden, in deren Bereich der Bahnstreifen 18 zwischen
die beiden Seile 22, 24 einbringbar ist.
[0040] Während des normalen Betriebs befindet sich
die Seilschere 26 in der Seilebene, in der die beiden Sie-
be 22 und 24 überwiegend geführt sind. Dabei kann es
sich insbesondere um die Seilebene der Trockenzylinder
handeln.
[0041] Zum Einbringen des Bahnstreifens 18 zwi-
schen die beiden Seile 22, 24 ist die Seilschere 26 aus
dieser Seilebene heraus in den Bereich der Material-
bahn, d.h. hier in die Papierebene bewegbar, im vorlie-
genden Fall vorzugsweise verschwenkbar.
[0042] Wie anhand der einzigen Figur zu erkennen ist,
sind die beiden Seile 22, 24 im Bereich der Seilschere
26 jeweils über eine Rolle 28, 30 geführt und im Bereich
dieser beiden Rollen 28, 30 zur Bildung der Seilschere
26 zusammengeführt.
[0043] Die beiden im Bereich der Seilschere 26 vor-
gesehenen Rollen 28 und 30 besitzen zueinander par-
allele Achsen, die sich parallel zu den Achsen des Trok-
kenzylinders 12 sowie der Saugleitwalzen 14, 16 erstrek-
ken, wenn die Seilschere nicht eingeschwenkt ist.
[0044] Die beiden Seile 22, 24 sind den beiden im Be-
reich der Seilschere vorgesehenen Rollen 28, 30 jeweils
über eine Zuführrolle 32, 34 zugeführt. Wie anhand der
einzigen Figur zu erkennen ist, besitzen die beiden Zu-
führrollen 32, 34 jeweils eine zu den Achsen der beiden
im Bereich der Seilschere 26 vorgesehenen Rollen 28,
30 senkrechte Achse. Dabei führen diese beiden Zuführ-
rollen 32, 34 die Seile 22, 24 der Seilschere 26 von der
Führerseite her zu.
[0045] Im Bereich einer in Seillaufrichtung S nach der
Seilschere 26 vorgesehenen Umlenkrolle 36 laufen die
beiden Seile 22, 24 wieder in die Seilebene ein.
[0046] Die Rollen 28 bis 36 sind jeweils als Seilrolle
ausgeführt, d.h. jeweils mit wenigstens einer Umfangs-
rille versehen.
[0047] Zum Verschwenken der Seilschere 26 sind zu-
mindest die beiden im Bereich dieser Seilschere 26 vor-
gesehenen Rollen 28, 30 entsprechend verschwenkbar.
[0048] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel ist mit
den beiden im Bereich der Seilschere 26 vorgesehenen
Rollen 28, 30 zumindest auch die in Seillaufrichtung S

nach der Seilschere 26 vorgesehene Umlenkrolle 26 ent-
sprechend verschwenkbar. Bevorzugt sind mit den bei-
den im Bereich der Seilschere 26 vorgesehenen Rollen
28, 30 sowohl die in Seillaufrichtung S nach der Seilsche-
re 26 vorgesehene Umlenkrolle 36 als auch die beiden
Zufuhrrollen 32, 34 entsprechend verschwenkbar. Dabei
sind diese Rollen 28 bis 36 bevorzugt um eine gemein-
same Achse 38 verschwenkbar.
[0049] Wie anhand der einzigen Figur zu erkennen ist,
fluchtet die gemeinsame Schwenkachse 38 mit dem von
der Umlenkrolle 36 ablaufenden Seilen 25, 24 der Seilan-
ordnung 20.
[0050] Die Rollen 28 bis 36 sind insbesondere so ver-
schwenkbar, dass die Seile 22, 24 stets zumindest im
Wesentlichen senkrecht zur Rollenachse auf die jewei-
ligen Rollen 28 bis 36 auf- und ablaufen.
[0051] Bei in den Bereich der Materialbahn bzw. in die
Papierebene bewegter bzw. verschwenkter Seilschere
26 werden die beiden Seile 22, 24 über die beiden im
Bereich der Seilschere 26 vorgesehenen Rollen 28, 30
und die in Seilrichtung S nach der Seilschere 26 vorge-
sehene Umlenkrolle 36 also schräg in die Seilebene ge-
führt.
[0052] Im vorliegenden Fall sind zumindest die beiden
im Bereich der Seilschere 26 vorgesehenen Rollen 28,
30 und die in Seillaufrichtung S nach der Seilschere 26
vorgesehene Umlenkrolle 36 und vorzugsweise auch die
Zuführrollen 32, 34 auf einem in der Figur nur ansatzwei-
se dargestellten gemeinsamen Schwenkhebel 40 ange-
ordnet und über diesen um die gemeinsame Achse 38
verschwenkbar. Die Schwenkachse 38 des gemeinsa-
men Hebels 40 fluchtet mit den von der Umlenkrolle 36
ablaufenden Seilen 22, 24.
[0053] Der die Rollen 28 bis 36 tragende gemeinsame
Hebel 40 kann manuell oder auch anderweitig ver-
schwenkbar sein. So können dieser gemeinsame Hebel
40 bzw. die Rollen 28 bis 36 beispielsweise auch über
wenigstens einen Hydraulikzylinder verschwenkbar
sein. Alternativ oder zusätzlich kann zum Verschwenken
des Hebels 40 bzw. der Rollen 28 bis 36 beispielsweise
auch wenigstens einen Pneumatikzylinder oder ein Elek-
troantrieb vorgesehen sein. Denkbar ist insbesondere
auch ein Verschwenken durch Bewegungsschrauben
usw.
[0054] Die Überführvorrichtung 10 umfasst zudem ei-
nen Schaber 42, um den der Seilschere 26 zuzuführen-
den Bahnstreifen 18 vom Trockenzylinder 12 der Be-
handlungseinrichtung oder Trockenpartie abzunehmen.
[0055] Alternativ oder zusätzlich kann zur Abnahme
des Bahnstreifens 18 vom Trockenzylinder 12 auch we-
nigstens ein Blasrohr vorgesehen sein.
[0056] Wie anhand der einzigen Figur zu erkennen ist,
kann die Seilschere 26 in den Bereich unterhalb des
Trockenzylinders 12 verschwenkt werden. Die Seilsche-
re 26 ist also in eine solche Position verschwenkbar, dass
der vom Trockenzylinder 12 der Trockenpartie abgenom-
mene Bahnstreifen 18 unterstützt durch die Schwerkraft
in die Seilschere 26 gelangen kann.

5 6 



EP 1 783 272 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0057] Die Überführvorrichtung 10 umfasst zudem ei-
ne oder mehrere Blasdüsen 44, um den vom Trocken-
zylinder 12 der Trockenpartie abgenommenen Bahn-
streifen 18 der Seilschere 26 zuzuführen.
[0058] Wie bereits erwähnt, liegt die Seilebene, aus
der heraus die Seilschere 26 in den Bereich der Materi-
albahn bzw. in die Papierebene schwenkbar ist, auf der
Führerseite.
[0059] Wie anhand der Figur zu erkennen ist, wird die
die beiden Seile 22, 24 umfassende Seilanordnung 18
durch die Umlenkwalze 36 so umgelenkt und der Saug-
leitwalze 16 zugeführt, dass die Schwenkachse 38 des
gemeinsamen Hebels 40 mit den beiden von der Um-
lenkwalze 36 ablaufenden Seilen 22, 24 fluchtet.
[0060] Zur Aufnahme der die beiden Seile 22 und 24
umfassenden Seilanordnung 20 besitzt die Saugleitwal-
ze 16 wenigstens eine Seilrille.
[0061] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
das Papier also mittels eines Schabers 42 vom Trocken-
zylinder 12 abgenommen. Die Rollen 28, 30 bilden eine
Seilschere 26, der die Seile 22, 24 für die Zuführrollen
32, 34 von der Führerseite her zugeführt werden. Mittels
der durch eine Seilrolle gebildeten Umlenkrolle 36 wird
die die beiden Seile 22, 24 umfassende Seilanordnung
18 umgelenkt und in wenigstens eine Seilrille der nach-
folgenden gebohrten Leitwalze oder Saugleitwalze 16
eingeführt.
[0062] Die Rollen 28 bis 36 sind auf dem gemeinsa-
men Hebel 40 angeordnet, der um die Achse 38 ver-
schwenkt oder gekippt werden kann. Die Schwenkachse
38 fluchtet genau mit den von der Umlenkrolle 36 ablau-
fenden Seilen 22, 24 der Seilanordnung 20, wodurch er-
reicht wird, dass die Seilanordnung 20 unabhängig von
der Schwenkstellung des Hebels 40 stets gleich von der
Umlenkrolle 36 abläuft.
[0063] Durch die entsprechende Wahl der Schwenk-
achse 38 in Ausrichtung mit den von der Umlenkrolle 36
ablaufenden Seilen 22, 24 wird erreicht, dass zumindest
für die Rollen 28, 30 und 36 Rollen mit kleinen Borden
verwendet werden können, wie dies in ähnlicher Weise
auch in einem so genannten Coater für Rollen der Fall
ist, über die beide Seile mit eingeklemmtem Einführstrei-
fen laufen.
[0064] Normalerweise befindet sich die Seilschere 26
in der Seilebene der Trockenzylinder. Zum Überführen
wird sie beispielsweise mittels eines Hydraulikzylinders,
mittels eines Pneumatikzylinders, mittels eines Elektro-
antriebes, von Hand oder mittels Bewegungsschrauben
usw. in die Papierebene geschwenkt. Mit Hilfe des Scha-
bers 42 und eventuell erforderlicher Blasdüsen 44 wird
das Papier in die Seilschere 26 eingeführt, das anschlie-
ßend in der Seilanordnung 20 auf die Seilebene läuft.
Sobald das Papier sauber in den Seilen läuft, wird die
Seilschere 26 wieder aus der Maschine herausge-
schwenkt, und der Bahn- oder Einführstreifen 18 läuft
aus der Seilschere 26 heraus und wieder in die Papie-
rebene hinein.
[0065] Über einen Bewegungsmechanismus, vor-

zugsweise einen Klappmechanismus wird die Seilschere
26 also in die Papierebene geschwenkt. Der Bahnstrei-
fen wird beispielsweise mittels eines Schabers oder ei-
nes Blasrohres von einem Zylinder oder einer Bespan-
nung abgenommen. Durch die Schwerkraft, durch Blas-
düsen, durch Rutschen oder durch beblasene Rutschen
wird der Bahnstreifen in die Seilschere geleitet. Von dort
läuft die Seilanordnung über Rollen schräg in die Seile-
bene. Um die Rollen mit möglichst kleinen Seilrillen aus-
statten zu können, werden die Rollen vorteilhafterweise
so mitbewegt, dass das Seil stets senkrecht zur Rollen-
achse auf- und abläuft. Dies wird durch eine entspre-
chende Wahl des Schwenk- oder Drehpunktes mit einem
entsprechenden Schwenk- bzw. Drehmechanismus ver-
wirklicht.

Bezugszeichenliste

[0066]

10 Überführvorrichtung
12 Trockenzylinder
14 Saugleitwalze
16 Saugleitwalze
18 Bahnstreifen, Einführstreifen
20 Seilanordnung
22 Seil
24 Seil
26 Seilschere
28 Rolle
30 Rolle
32 Zuführrolle
34 Zuführrolle
36 Umlenkrolle
38 Schwenkachse
40 Schwenkhebel
42 Schaber
44 Blasdüse

L Bahnlaufrichtung
S Seillaufrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Überführen eines Streifens
(18) einer Materialbahn in eine oder innerhalb einer
der Behandlung der Materialbahn, insbesondere Fa-
serstoffbahn, dienenden Einrichtung, mit einer
Seilanordnung (20), die zwei Seile (22, 24) umfasst,
die entlang eines überwiegend in einer Seilebene
liegenden Seilpfades geführt sind und am Anfang
dieses Seilpfades eine Seilschere (26) bilden, in de-
ren Bereich der Bahnstreifen (18) zwischen die bei-
den Seile (22, 24) einbringbar ist,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Seilschere (26) zum Einbringen des Bahn-
streifens (18) zwischen die beiden Seile (22, 24) aus
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der Seilebene heraus in Richtung des Bereiches der
Materialbahn bewegbar ist.

2. Überführvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Seilschere (26) in den Bereich der Materi-
albahn schwenkbar ist.

3. Überführvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden Seile (22, 24) im Bereich der Seil-
schere (26) jeweils über eine Rolle (28, 30) geführt
und im Bereich dieser beiden Rollen (28, 30) zur
Bildung der Seilschere (26) zusammengeführt sind.

4. Überführvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30) zueinander parallele
Achsen besitzen.

5. Überführvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden Seile (22, 24) den beiden im Bereich
der Seilschere (26) vorgesehenen Rollen (28, 30)
jeweils über eine Zuführrolle (32, 34) zugeführt sind.

6. Überführvorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden Zuführrollen (32, 34) jeweils eine
zu den Achsen der beiden im Bereich der Seilschere
(26) vorgesehenen Rollen (28, 30) senkrechte Ach-
se besitzen.

7. Überführvorrichtung nach einem der Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden Seile (22, 24) spätestens im Bereich
einer in Seillaufrichtung (S) nach der Seilschere (26)
vorgesehenen Umlenkrolle (36) wieder in die Seile-
bene einlaufen.

8. Überführvorrichtung nach einem der Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass zum Verschwenken der Seilschere (26) die
beiden im Bereich der Seilschere (26) vorgesehenen
Rollen (28, 30) entsprechend verschenkbar sind.

9. Überführvorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet ,
dass mit den beiden im Bereich der Seilschere (26)
vorgesehenen Rollen (28, 30) zumindest auch die
Zuführrollen (32, 34) entsprechend verschwenkbar
sind.

10. Überführvorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30) und die Zuführrollen (32,

34) um eine gemeinsame Achse (38) verschwenk-
bar sind.

11. Überführvorrichtung nach einem der Ansprüche 8
bis 10,
dadurch gekennzeichnet ,
dass mit den beiden im Bereich der Seilschere (26)
vorgesehenen Rollen (28, 30) zumindest auch die
in Seillaufrichtung (S) nach der Seilschere (26) vor-
gesehene Umlenkrolle (36) entsprechend ver-
schwenkbar ist.

12. Überführvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30) und die in Seillaufrichtung
S nach der Seilschere (26) vorgesehene Umlenkrol-
le (36) um eine gemeinsame Achse (38) ver-
schwenkbar sind.

13. Überführvorrichtung nach einem der Ansprüche 8
bis 12,
dadurch gekennzeichnet ,
dass mit den beiden im Bereich der Seilschere (26)
vorgesehenen Rollen (28, 30) sowohl die beiden Zu-
führrollen (32, 34) als auch die in Seillaufrichtung (S)
nach der Seilschere (26) vorgesehene Umlenkrolle
(36) entsprechend verschwenkbar sind.

14. Überführvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30), die beiden Zuführrollen
(32, 34) und die in Seillaufrichtung S nach der Seil-
schere vorgesehene Umlenkrolle (36) um eine ge-
meinsame Schwenkachse (38) schwenkbar sind.

15. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass zumindest die in Seillaufrichtung S nach der
Seilschere (26) vorgesehene Umlenkrolle (36) um
eine Achse (38) schwenkbar ist, die mit den von die-
ser Umlenkrolle (36) ablaufenden Seilen (22, 24)
fluchtet.

16. Überführvorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet ,
dass zumindest die beiden im Bereich der Seilsche-
re (26) vorgesehenen Rollen (28, 30) und die in Seil-
laufrichtung S nach der Seilschere (26) vorgesehene
Umlenkrolle (36) um eine gemeinsame Achse (38)
schwenkbar sind und dass die gemeinsame
Schwenkachse (38) mit den von der Umlenkrolle
(36) ablaufenden Seilen (22, 24) fluchtet.

17. Überführvorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet ,
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dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30), die Zuführrollen (32, 34)
und die in Seillaufrichtung S nach der Seilschere (26)
vorgesehene Umlenkrolle (36) um eine gemeinsame
Achse (38) schwenkbar sind und dass die gemein-
same Schwenkachse (38) mit den von der Umlen-
krolle (36) ablaufenden Seilen (22, 24) fluchtet.

18. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die betreffenden Rollen (28-36) so ver-
schwenkbar sind, dass die Seile (22, 24) stets zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zur Rollenachse
auf die jeweiligen Rollen (28-36) auf- und ablaufen.

19. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass bei in den Bereich der Materialbahn bewegter
bzw. verschwenkter Seilschere (26) die beiden Seile
(22, 24) ausgehend von der Seilschere (26) schräg
zur Seilebene in diese Seilebene geführt werden.

20. Überführvorrichtung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden Seile (22, 24) über die beiden im
Bereich der Seilschere (26) vorgesehenen Rollen
(28, 30) und die in Seillaufrichtung (S) nach der Seil-
schere (26) vorgesehene Umlenkrolle (36) schräg in
die Seilebene geführt werden.

21. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass zumindest die beiden im Bereich der Seilsche-
re (26) vorgesehenen Rollen (28, 30) und die in Seil-
laufrichtung (S) nach der Seilschere (26) vorgese-
hene Umlenkrolle (36) auf einem gemeinsamen
Schwenkhebel (40) angeordnet und über diesen um
eine gemeinsame Achse (38) verschwenkbar sind.

22. Überführvorrichtung nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die beiden im Bereich der Seilschere (26) vor-
gesehenen Rollen (28, 30), die Zuführrollen (32, 34)
und die in Seillaufrichtung S nach der Seilschere (26)
vorgesehene Umlenkrolle (36) auf einem gemeinsa-
men Schwenkhebel (40) angeordnet und über die-
sen um eine gemeinsame Achse (38) verschwenk-
bar sind.

23. Überführvorrichtung nach Anspruch 21 oder 22,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Schwenkachse (38) des gemeinsamen He-
bels (40) mit den von der Umlenkrolle (36) ablaufen-
den Seilen (22, 24) fluchtet.

24. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die betreffenden Rollen (28-36) manuell ver-
schwenkbar sind.

25. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die betreffenden Rollen (28-36) über wenig-
stens einen Hydraulikzylinder verschwenkbar sind.

26. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die betreffenden Rollen (28-36) über wenig-
stens einen Pneumatikzylinder verschwenkbar sind.

27. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die betreffenden Rollen (28-36) über wenig-
stens einen Elektroantrieb verschwenkbar sind

28. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass sie einen Schaber (42) umfasst, um den der
Seilschere (26) zuzuführenden Bahnstreifen (18)
von einem Zylinder (12) oder einer Bespannung der
Bahnbehandlungseinrichtung abzunehmen.

29. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass sie wenigstens ein Blasrohr umfasst, um den
der Seilschere (26) zuzuführenden Bahnstreifen
(18) von einem Zylinder (12) oder einer Bespannung
der Bahnbehandlungseinrichtung abzunehmen.

30. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Seilschere (26) in eine solche Position be-
wegbar bzw. verschwenkbar ist, dass der von einem
Zylinder (12) oder einer Bespannung der Bahnbe-
handlungseinrichtung abgenommene Bahnstreifen
(18) unterstützt durch die Schwerkraft in die Seil-
schere (26) gelangt.

31. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass sie wenigstens eine Blasdüse (44) umfasst,
um den von einem Zylinder (12) oder einer Bespan-
nung der Bahnbehandlungseinrichtung abgenom-
menen Bahnstreifen (18) der Seilschere (26) zuzu-
führen.
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32. Überführvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass sie wenigstens eine Rutsche umfasst, um den
von einem Zylinder (12) oder einer Bespannung der
Bahnbehandlungseinrichtung abgenommenen
Bahnstreifen der Seilschere (26) zuzuführen.

33. Überführvorrichtung nach Anspruch 31,
dadurch gekennzeichnet ,
dass als Rutsche eine beblasene Rutsche vorgese-
hen ist.

34. Einrichtung zur Behandlung einer Materialbahn, ins-
besondere Faserstoffbahn, mit wenigstens einer
Überführvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.

35. Einrichtung nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet ,
dass der der Seilschere (26) zuzuführende Bahn-
streifen (18) von einem Trockenzylinder (12) abge-
nommen wird.

36. Einrichtung nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet ,
dass der der Seilschere (26) zuzuführende Bahn-
streifen (18) von einer Bespannung abgenommen
wird.

37. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die Seilebene, aus der heraus die Seilschere
(26) in den Bereich der Materialbahn bewegbar ist,
auf der Führerseite liegt.

38. Einrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet , dass die beiden Seile
(22, 24) im Anschluss an die in Seillaufrichtung S
nach der Seilschere (26) vorgesehene Umlenkrolle
(36) einer gebohrten Leitwalze oder Saugleitwalze
(16) zugeführt sind.

39. Einrichtung nach Anspruch 38,
dadurch gekennzeichnet ,
dass die gebohrte Leitwalze bzw. Saugleitwalze
(16) wenigstens eine Seilrille besitzt.
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